
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/10/28 96/19/0918
 JUSLINE Entscheidung
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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §123 Abs1;

AufG 1992 §5 Abs1;

AufG 1992 §6 Abs1 idF 1995/351;

AVG §45 Abs2;

AVG §58 Abs2;

FrG 1993 §10 Abs3 Z2;

Rechtssatz

Hat die Fremde bereits im Verwaltungsverfahren (zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung) Unterlagen vorgelegt, die

darauf hindeuten, daß ihr Ehegatte sozialversichert ist, hat die Behörde ausgehend davon zu erheben, ob nicht auch

die Fremde als Angehörige eines Versicherten (etwa gemäß § 123 Abs 1 ASVG) Ansprüche auf Leistungen der

Krankenversicherung hätte, die in die zur Verfügung stehenden Unterhaltsmittel einzubeziehen sind.

Schlagworte

Begründungspflicht und Verfahren vor dem VwGH Begründungsmangel als wesentlicher Verfahrensmangel
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